
Stadt Hettstedt

Wahlbekanntmachung
zur Wahl des Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeister)  

und zu Bewerbungen von Staatsangehörigen  
anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union

1.	� Wahltag�  
Die Wahl des Hauptverwaltungsbeamten in der Stadt Hettstedt fin-
det am 26.10.2025 statt, eine eventuell erforderliche Stichwahl am 
09.11.2025, jeweils in der Zeit von 08.00 bis 18.00 Uhr.

2.	� Stellenausschreibung�   
Entsprechend § 63 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hat die Ausschreibung der Stelle des 
Hauptverwaltungsbeamten spätestens am 120. Tag vor der Wahl zu 
erfolgen. Somit erfolgt die Stellenausschreibung zum 21. Juni 2025.

3.	� Bewerbungen von Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten�   
der Europäischen Union (§ 38a KWO LSA)�  
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union sind nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen wahl-
berechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach den 
deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsan-
gehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie 
infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter verloren haben. 

	� Bewerben sich Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union zur Wahl des Hauptverwaltungsbeamten, so haben 
sie mit der Bewerbung und den Unterlagen nach § 39 Abs. 1 und 2 
KWO LSA eine Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anla-
ge 8b abzugeben, dass sie nach den Rechtsvorschriften des Staates, 
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

4.	� Einreichungsfrist (§ 30 KWG LSA, § 39 Abs. 1 KWO LSA)�  
Die Einreichungsfrist der Bewerbungen für die Wahl des Hauptverwal-
tungsbeamten beginnt am Tag nach der Veröffentlichung der Stellen-
ausschreibung, mithin am 22. Juni 2025. Bewerbungen zur Wahl zum 
Hauptverwaltungsbeamten sind bis zum 19.08.2025, 18.00 Uhr bei 
der Stadt Hettstedt, Stadtwahlleiterin, Kennwort: „Bewerbung Bürger-
meisterwahl“, Markt 1-3, 06333 Hettstedt schriftlich einzureichen. Sie 
können nur innerhalb dieser Frist zurückgenommen werden.

Hettstedt, 31.05.2025

gez. Christina Kosiol 
Stadtwahlleiterin


